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EDA-Entscheid setzt die Zukunft der Pilatus Flugzeugwerke aufs Spiel
Der Paukenschlag kam am 26. Juni: Das Eid-
genössische Departement für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA) hat der Pilatus Flugzeug-
werke AG ein Verbot für Tätigkeiten in Sau-
di-Arabien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE) ausgesprochen. Geprüft hat 
das EDA darüber hinaus die Pilatus-Aktivitä-
ten in Katar und Jordanien. Unter die Lupe ge-
nommen wurden technischer Support, Ersatz-
teilmanagement und Problembehebung bei 
PC-21 Trainingsflugzeugen und Simulatoren.

Die Politische Direktion des EDA sei zum 
Schluss gekommen, dass die Pilatus-Unter-
stützungsdienstleistungen in Saudi-Arabien und 
den VAE gegen das «Bundesgesetz über die 
im Ausland erbrachten privaten Sicherheits-
dienstleistungen (BPS)» – besser bekannt als 
«Söldnergesetz» – verstosse. Pilatus habe 90 
Tage Zeit, um sich aus Saudi-Arabien und den 
VAE zurückzuziehen. Grund für diese Sankti-
on: Die Pilatus-Aktivitäten seien nicht mit den 
aussenpolitischen Zielen des Bundes verein-
bar. Es geht um die Beteiligung von Saudi-Ara-
bien und den VAE am Bürgerkrieg im Jemen.

2012 hatte Saudi-Arabien bei der briti-
schen BAE Systems ein umfangreiches Pa-
ket an Ausbildungsmaterial für die Royal Saudi 
Air Force bestellt, darunter auch 55 unbewaff-
nete PC-21 Trainingsflugzeuge und Simulato-
ren. Damit betreibt Saudi-Arabien die weltweit 
grösste PC-21 Flotte. Bereits 2009 hatten die 
VAE 25 PC-21 bestellt. Mit 80 Maschinen ist 
also ein wesentlicher Teil der total 207 bestell-
ten PC-21 vom Supportverbot betroffen.

Der PC-21 ist ein hochmodernes Trainings-
flugzeug. Supportdienstleistungen gehören 
bei einem modernen Flugzeugsystem dazu. 
Kann ein Flugzeugbauer nicht auch für den 
Support seiner Produkte garantieren, kommt 
das fast einem Exportverbot gleich. Kunden 
auf der ganzen Welt werden sich fragen, ob sie 
sich für Pilatus-Flugzeuge entscheiden wollen, 
wenn der spätere Support infrage gestellt ist.

Pilatus betonte in einer Mitteilung vom 5. 
Juli, dass sämtliche seit jeher unbewaffneten 
PC-21 Trainingssysteme mit einer gültigen 
Ausfuhrlizenz der Schweizer Eidgenossen-
schaft exportiert wurden. Tatsächlich stehen 
die Gesetze des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (Seco) in Widerspruch zur EDA-Ausle-

gung des Söldnergesetzes. Demnach dürften 
aktuell zwar PC-21 nach Saudi-Arabien oder in 
die VAE exportiert werden, aber zum Beispiel 
das Ersatzteilmanagement vor Ort durch Pila-
tus-Mitarbeitende wäre illegal. 

Die Absicht hinter dem Söldnergesetz war, 
die Aktivitäten von zwielichtigen, privaten Mi-
litär- und Sicherheitsfirmen in der Schweiz zu 
regeln, beziehungsweise zu unterbinden. Das 
Söldnergesetz sei nicht dazu gedacht gewe-
sen, für etablierte Schweizer Unternehmun-
gen, welche seit jeher dem Kriegsmaterial- 
und Güterkontrollgesetz unterstehen würden, 
zusätzliche Schranken aufzustellen. Scharf kri-
tisiert werden von Pilatus auch der nicht klar 
formulierte Gesetzesartikel im Söldnergesetz 
mit einem sehr weiten Interpretationsspiel-
raum. Das EDA reichte zudem eine Strafan-
zeige bei der Bundesanwaltschaft ein, wel-
che wegen des Verdachts der Verletzung der 
Meldepflicht ein Strafverfahren eröffnete. Auch 
dieser Anschuldigung liegen die unterschied-
lichen rechtlichen Auslegungen von EDA und 
Seco zugrunde. Pilatus hat sich gezwungen 
gesehen, den Entscheid des EDA an das 
Bundesverwaltungsgericht weiterzuziehen, 
um die gesetzliche Grundlage zu klären und 
Rechtssicherheit zu schaffen.

In der «Samstagsrundschau» von Radio 
SRF 1 betonte Pilatus-Verwaltungsratsprä-
sident Oscar J. Schwenk am 13. Juli, dass 
sich die Pilatus Flugzeugwerke ihrer Auffas-
sung nach immer an die geltenden Gesetze 
gehalten hätten und zum Beispiel freiwillig auf 
die Lieferung von Flugzeugen nach Nigeria 
verzichtet hätten, obwohl eine Exportbewilli-
gung möglich gewesen wäre. Die für Kunden 
und die Unternehmung unhaltbare Situation 
sei wegen der Widersprüch-
lichkeit der Schweizer Geset-
ze und der subjektiven Aus-
legung des Söldnergesetzes 
durch das EDA entstanden.

Oscar J. Schwenk hat un-
terstrichen, dass der Fall eine 
enorm grosse Tragweite habe 
– für Pilatus, aber auch für die 
Schweizer Wirtschaft insge-
samt. Die Welt schaue jetzt 
sehr genau, wie die Schweiz 

weiter vorgehe, es gehe um die Verlässlich-
keit der Schweiz als Partner. Wenn Schwei-
zer Firmen nicht mehr für die Einhaltung von 
Verträgen garantieren könnten, sei das für die 
gesamte Exportwirtschaft ein enormes Prob-
lem. Es gehe für eine international tätige Firma 
nicht, dass das EDA die Auslegung des Söld-
nergesetzes im Alleingang und je nach Wet-
terlage definiere. Kunden würden nur in der 
Schweiz bestellen, weil Pilatus die besten Pro-
dukte habe und ein verlässlicher Partner sei. 
Für Pilatus stehe das gesamte Trainergeschäft 
auf dem Spiel, das knapp die Hälfte des Um-
satzes ausmacht und von dem knapp 1000 
der inzwischen rund 2300 Arbeitsplätze in 
Stans abhängen. Pilatus sei sehr an einer ein-
vernehmlichen Lösung interessiert, brauche 
aber dringend Rechtssicherheit, so Schwenk.

Der Pilatus-Chef sagte weiter, dass man 
das Trainergeschäft nicht einfach aufgeben 
wolle. Schliesslich sei Pilatus die Nummer 1 
im Trainergeschäft geworden, habe 400 Milli-
onen in die Entwicklung des PC-21 investiert 
und brauche dieses Standbein auch betriebs-
wirtschaftlich. Doch wenn die Schweiz nicht 
Rechtssicherheit basierend auf klar definierten 
und international anerkannten Spielregeln ga-
rantieren könne, müsse ein Verkauf des Trai-
nergeschäfts oder eine Verlagerung ins Aus-
land ins Auge gefasst werden. Es liegt auf der 
Hand, dass damit die wirtschaftliche Grund-
lage der Pilatus Flugzeugwerke gefährdet ist. 
Immerhin scheint das Problem in der Politik 
erkannt worden zu sein: Der Bundesrat sig-
nalisierte Gesprächsbereitschaft und die Ge-
schäftsprüfungskommission des Nationalrats 
will den Fall aufnehmen. Eugen Bürgler
www.pilatus-aircraft.com
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